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Gegen den politischen Kleinmut
«Der Staat im dritten Jahrtau-
send» wurde von einem Histo-
riker geschrieben, der gleich-
zeitig Staatsoberhaupt, Politi-
ker, international erfolgreicher
Geschäftsmann und weltbe-
rühmter Kunstsammler und
Mäzen ist.

Von Kurt R. Leube*

Nach umfangreichen und kritischen
Studien über Sinn, Zweck undAufga-
ben des Staates hat Fürst Hans-Adam
II. ein Buch vorgelegt, das im Lichte
der gegenwärtigen Ereignisse von
höchster Aktualität ist. Es ist aber
auch ein mutiges und ebenso persön-
liches Werk, das er bescheiden «ein
Kochbuch mit politischen Rezepten»
nennt. Tatsächlich aber trifft man in
der politischen Literatur selten auf
derart klare Positionen und präzise
formulierte Aussagen. Dieses unge-
mein lesenswerte und elegant ge-
schriebene Buch fordert zur Diskussi-
on heraus und wendet sich gegen je-
nen intellektuellen und politischen
Kleinmut, an dem die traditionellen
demokratischenWohlfahrtsstaaten zu
scheitern drohen.

Für das Selbstbestimmungsrecht
Das Buch beginnt mit einem fast lei-
denschaftlich vorgetragenen Bekennt-
nis zum Selbstbestimmungsrecht der
Menschen, zur direkten Demokratie
und zum freien internationalen Han-
del. Obschon das von der Grösse oder
der Staatsform eines Landes unabhän-
gige liberale Prinzip des Selbstbestim-
mungsrechts als Grundrecht in der
Uno-Charta verbrieft ist, wird es aus-
ser in Liechtenstein kaum je wir-
kungsvoll angewandt. Vielleicht liegt
dies in derTatsache begründet, dass in
Staatsformen mit Selbstbestimmungs-
recht nicht der Bürger verpflichtet ist,
mit dem Staat zusammenzuarbeiten,
sondern es vielmehr dem Staat ob-
liegt, sich um die Mitarbeit des Bür-
gers zu bemühen. Immerhin bricht bei
einem Mangel an Zusammenarbeit ty-
pischerweise ja nicht der Bürger, son-
dern die Staatsgewalt zusammen. Das
Selbstbestimmungsrecht ist in derVer-
fassung Liechtensteins von 2003 kon-
sequent und in allen Instanzen veran-
kert. Wenn also die Politik die Kunst
des Möglichen bedeutet, dann zeigt

sich in Liechtenstein, dass die liberale
politische Philosophie des Fürsten die
Kunst ist, das anscheinend Unmögli-
che politisch möglich zu machen.

Grösse und Macht
In einzelnen Kapiteln führt uns dann
der Autor zunächst von den dunklen
Ursprüngen des Staates und der
staatsbildenden Rolle der Religionen
und Ideologien zur Darstellung der
Einflussnahme der Industrialisierung
und der militärisch- und transport-
technischen Entwicklungen auf die
Grösse und Machtposition der jewei-
ligen Staaten. Die Geschichte zeigt,
dass Grossmächte und Demokratie
auf Dauer unvereinbar sind, weil flä-
chenmässige Grösse gewöhnlich nur
durch die umfassend totalitäre Orga-
nisation der Macht aufrechterhalten
werden kann.

In einem weiteren Abschnitt wird
die Evolution der monarchischen, oli-
garchischen und demokratischen
Staatsformen diskutiert. Nach seiner
Definition der Monarchie als die
«Herrschaft eines Einzigen», der Oli-
garchie als die «Herrschaft der Weni-
gen», und schliesslich der Demokratie
als die «Herrschaft des Volkes», ana-
lysiert Hans-Adam II. die damit ver-
bundenen fundamentalen Probleme
ihrer jeweiligen soziologischen
und/oder politischen Legitimation.
Nach ihm sollten idealerweise «alle
drei Elemente – Monarchie, Oligar-
chie, Demokratie – so zusammenge-
fügt werden, dass sie zum Vorteil des
Staates und seiner Bevölkerung in
Harmonie zusammenarbeiten» (Seite
57). Unter denVerfassungen der west-
lichen Staaten kennen nur die
Schweiz und Liechtenstein die direkte
demokratische Legitimation politi-
scher Funktionen. Zur Erfüllung ihrer
politischen Funktion braucht die Erb-
monarchie in Liechtenstein daher
«immer dasVertrauen einer Mehrheit
der Stimmberechtigten und damit die
demokratische Legitimation» (Seite
88).

Vorteile der direkten Demokratie
Im nächsten Kapitel widmet sich der
Autor der Amerikanischen Revoluti-
on und der repräsentativen Demokra-
tie. Der liberale Geist der «Declarati-
on of Independence» von 1776 und
der US-Verfassung von 1789, die er
als «Glücksfall in der Menschheitsge-
schichte» bezeichnet, übte die wohl
wichtigste Schrittmacherfunktion auf
die Entwicklung repräsentativer De-
mokratien in Europa aus. Folgerichtig
wird anschliessend dann die Schwei-
zerVerfassung von 1848 und die Ent-
wicklung hin zur direkten Demokra-
tie diskutiert. Die Verfassung der
Schweiz beschränkt das Recht desVol-
kes nicht darauf, einen Vertreter zu
wählen, der dann für das Volk ent-
scheidet. Hier ist dasVolk mittels Re-
ferendum oder Initiativrecht aufgeru-
fen, Sachentscheidungen selbst zu fäl-
len. Der Meinung des Fürsten, diese
Idee hätte der Menschheit weit mehr
Demokratie gebracht als das amerika-
nische Modell der indirekten Demo-
kratie, ist zuzustimmen. Nach detai-
lierter Darstellung der Verfassung
Liechtensteins von 2003 und einem
weiteren Kapitel über die inhärenten
Schwächen grosser traditioneller De-
mokratien präsentiert uns Fürst Hans-
Adam II. dann einen faszinierenden
Einblick in seine humanistischeVision
des modernen Rechtsstaates als
«friedliches Dienstleistungsunterneh-
men».

Allen Menschen dienen
Die grosse Herausforderung unserer
Zeit ist nach ihm, ein Staatsmodell zu
entwickeln:
«1. das Kriege zwischen Staaten und
Bürgerkriege verhindert.
2. das nicht nur einer privilegierten
Schicht von Menschen dient, sondern
allen Menschen innerhalb dieses Staa-
tes.
3.das den Menschen ein Maximum an
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
bietet.

4. das im Zeitalter der Globalisierung
der Konkurrenz gewachsen ist.» (Sei-
te 103)

Ein liberaler Denker
Mit diesem Staatsmodell reiht sich der
Fürst unter jene liberalen Denker, die
während der letzten rund 200 Jahre,
jedenfalls aber vom Ende desAbsolu-
tismus bis zumAufstieg der zeitgenös-
sischen «Schacherdemokratie» (F.A.
von Hayek, Nobelpreis 1974), das
Ziel verfolgten, den Rechststaat zu
verwirklichen, um die Macht von Re-
gierungen zu beschränken. Um Will-
kür vorzubeugen, waren dabei die
Trennung der Gewalten, die Souverä-
nität des Gesetzes, die Stellung der
Regierung unter das Gesetz, die Un-
terscheidung zwischen privatem und
öffentlichem Recht und die Regelung
gerichtlicher Prozesse die leitenden
Prinzipien.Sie sollten dazu dienen, je-
ne Bedingungen einzugrenzen, unter
denen eine Nötigung von Einzelper-
sonen zulässig wäre. Diese alles ent-
scheidenden Prinzipien des liberalen
Rechtsstaates sind allerdings sinnvoll
nur dann anwendbar, wenn «Recht»
klar vom «Gesetz» unterschieden
wird, weil nur dadurch die Zwangsge-
walt des Staates auf die Durchsetzung
allgemeiner, für alle gleich geltenden
Rechtsregeln zu beschränken ist.
Staatlicher Zwang kann demnach nur
dann angewendet werden, wenn es
zur Durchsetzung eben dieser Rechts-
sätze notwendig ist.

Dienstleistungsstaat
Visionär und detailliert werden dann
in sieben Unterabschnitten die einzel-
nen Aufgaben des künftigen Dienst-
leistungsstaates beschrieben, wobei
die konsequent vorgetragenen Ideen
zum Sozialstaat und zum Bildungswe-
sen gewiss intensive Diskussionen
auslösen werden.

Da bei knappen Gütern jede Sub-
vention einer Bevölkerungsgruppe
zum Verzicht einer anderen auf Leis-
tungen gleicherArt führen muss, wird
im europäischen Sozialstaat die Fi-
nanzierung massiver Umverteilungs-
politik auf künftige Generationen ab-
geschoben. Diese Opportunitätskos-

ten allerdings müssen dann konse-
quent zur asozialen Altlast verkom-
men. Somit aber stehen den zweifel-
haften Vorteilen der Begünstigten
konfiskatorische Steuern, zunehmen-
der Verlust an Leistungswillen und
nicht zuletzt auch schwelender Neid
gegenüber. Wo Menschen der sozial-
staatlichen Umverteilungsmaschine-
rie ausgesetzt sind, lässt die verküm-
merte Eigenverantwortung Sozialfäl-
le entstehen. So stösst nach Hans-
Adam II. «in einer globalisiertenWelt
mit einer rasch zunehmenden Mobili-
tät an Personen, Dienstleistungen und
Ähnlichem … der Sozialstaat an seine
Grenzen» (Seite 126).

Lähmende Steuerlast
Das bittere Erbe steuerfinanzierter
Pensionssysteme könnten daher Mas-
sen geprellter Bürger sein, nicht zu-
letzt, weil die Begünstigten ihre An-
sprüche durch politischen Druck zu
verteidigen und die Zahlenden der
immer lähmender werdenden Steuer-
last in findigerWeise zu entgehen ver-
suchen. Angesichts des Versagens des
Umlageverfahrens bei staatlichen
Pensionen plädiert Hans-Adam II. da-
her für die Privatisierung der Pensi-
onssysteme alsAlternative. Durch die
schrittweise Transformation des be-
vormundenden Umlage- in ein priva-
tes Kapitaldeckungsverfahren werden
freieVersicherungsmärkte geschaffen,
in denen künftige Pensionen aus-
schliesslich von der eigenen Leistung
abhängen und nicht durch staatliche
Gerechtigkeitsvorstellungen be-
stimmt werden können. Der entschei-
dendeVorteil der Entstaatlichung der
Sozialversicherungen liegt für Hans-
Adam II.daher neben der Effizienz di-
rekter Marktkontrolle durch dieVersi-
cherten auch in der längst überfälligen
Zurückdrängung des betreuenden
Staates.

Bildungsgutscheine
Im Kapitel über das Bildungswesen
stellt der Fürst die berechtigte Frage,
ob Bildung auch im dritten Jahrtau-
sendAufgabe des Staates sein soll. Im-
merhin kann Bildung kaum als öffent-
liches Gut definiert werden. Das Ideal

staatlich finanzierter Bildungssyste-
me geht in wesentlichen Zügen auf
J. G. Fichtes Philosophie und Erzie-
hungsprinzipien zurück, und ist ähn-
lich der staatlichen Umverteilungspo-
litik in der gegenwärtigen Form nicht
länger finanzierbar. «Anstatt die
Schulen mit Steuergeldern zu subven-
tionieren, ist es besser, die Eltern bzw.
die Schüler zu subventionieren, damit
sie sich jene Schulen aussuchen kön-
nen, die für sie die besten sind» (Seite
136), meint Hans-Adam II. und greift
damit auf die «Gutschein-Idee Milton
Friedmans (Nobelpreis 1976) zurück.
Diese wird in einer Reihe von US-
Bundesstaaten sehr erfolgreich prak-
tiziert, und wird gerade jetzt im Zei-
chen der Staatspleiten wieder heftig
diskutiert. Der Fürst argumentiert
hier nicht für die Abschaffung eines
staatlichen Bildungswesens, sondern
für eine Änderung der Finanzierung
und für mehrWettbewerb.

Nationale Währung
In den weiteren Kapiteln,die demVer-
kehrswesen, den Staatsfinanzen, der
nationalen Währung und weiteren
Staatsaufgaben gewidmet sind,geht es
Hans Adam-II. im Wesentlichen um
die Klärung und Rechtfertigung der
Aufgaben eines künftigen Staates.Soll
sich dieser nun auf die Durchsetzung
des Rechtsstaates, auf dieAdministra-
tion und Organisation einer Infra-
struktur,auf dieAussenpolitk oder das
Bildungswesen beschränken?Wie soll
sich dieser Staat finanzieren? Seine
Gedanken über die Notwendigkeiten
einer eigenen nationalen Währung
sind ebenso interessant wie innovativ,
und doch scheint bei dieser Diskussi-
on die radikale Idee einer «Entnatio-
nalisierung des Geldes» (F.A. von
Hayek, Nobelpreis 1974) zu fehlen.
Konsequent angewandt, würde die
Privatisierung der Geldausgabe ja
nicht nur einer Gesellschaft freier,
selbstverantwortlicher Menschen ent-
sprechen. Sie würde dem Staat end-
lich auch die Möglichkeit entziehen,
durch inflationäre und deflationäre
Währungsmanipulationen die Bürger
immer wieder um Hab und Gut zu
bringen.An Stelle des staatlichen Mo-
nopols würde einWettbewerb um das
Vertrauen in den jeweiligen Wäh-
rungsstandard entstehen.

Ungemein lesenswert
Dieses ungemein lesenswerte Buch, in
dem Fürst Hans-Adam II. in eleganter
Weise Familiengeschichte, persönli-
che Erfahrungen, die relevante Litera-
tur und mutige Gedanken verbindet,
schliesst mit einer «Verfassung für den
Staat der Zukunft». Diesem Entwurf
liegt die beispielgebende Verfassung
des Fürstentums alsVorlage zugrunde.
Das hier vorgelegte Ideal eines Staates
im dritten Jahrtausend, in dem das
Selbstbestimmungsrecht der Men-
schen durchgesetzt und garantiert ist
und der Staat zum «friedlichen
Dienstleistungsunternehmen» wird,
mag vielleicht nicht vollständig er-
reicht werden und inTeilen sogar Uto-
pie bleiben. Immerhin war die rasche
Umsetzung neuer Ideen noch nie
Prüfstein eines mutigen Entwurfs.
Und doch könnten die hier vorgege-
benen Konzeptionen und Strategien
zu wegweisendenVorbedingungen bei
der Umsetzung konstruktiver, libera-
ler Politik werden. Dies ist der wich-
tige Beitrag, den die politische Philo-
sophie des Fürsten zur Lösung der
Probleme gegenwärtiger Politikver-
drossenheit, schwelender Staatsplei-
ten und der Lähmung grosser reprä-
sentativer Demokratien leistet.

*Kurt R. Leube. Hoover Institution, Stanford
University, Stanford (USA); ECAEF, European
Center of Austrian Economics Foundation,
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